
Das Lenken eines Kraftfahrzeuges und das
Ziehen eines Anhängers ist nur zulässig mit
einer von der Behörde erteilten gültigen
Lenkberechtigung für die Klasse(n) oder
Unterklasse(n), in die das Kraftfahrzeug
fällt. 

Der Führerschein ist die Bestätigung über
die von der Behörde erteilte Lenkberechti-
gung.

Eine Lenkberechtigung wird nur Personen erteilt, die:

◆ das erforderliche Mindestalter für die angestrebte Klasse erreicht haben,
◆ gesundheitlich geeignet sind, ein Kraftfahrzeug zu lenken, 
◆ verkehrszuverlässig sind,
◆ fachlich zum Lenken eines Kraftfahrzeuges befähigt sind (bestandene Fahrprüfung)
◆ und den Nachweis erbracht haben, in lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei einem Verkehrsunfall

unterwiesen worden zu sein (Erste-Hilfe-Kurs).

14.10

Verantwortung des Lenkers

Voraussetzung für 
die Erteilung

◆ Allgemeines über die Lenkberechtigung ____________________________________

Führerscheinklassen Fahrzeugart Anhänger Alter Bemerkung
� Motorräder mit oder ohne leichte Einachsanhänger 21 Jahre Lenkberechtigung der Klasse A ist für

Beiwagen, (ab 18 J. ein- Personen unter 21 J. beschränkt auf 
� Kfz mit 3 oder 4Rädern Em. < 400 kg geschränkt Leichtmotorrädern für 2 Jahre 

Vorstufe A) (Vorstufe A);
� Leichtmotorräder 18 Jahre Nach 2 Jahre Führerscheinbesitz

max. 25 kW, Verhältnis ohne Prüfung à Klasse A
Leistung/Gewicht � 0,16 kW/kg

� Kraftwagen, � leichte Anhänger 18 Jahre Motorräder bis 125 ccm, bis
max. 8 Plätze + Lenkerplatz � schwere Anhänger (vorgezogene 11 kW, wenn 5 Jahre B und Nachweis
hz. Gesamtmasse < 3.500 kg hz. Gm. Anh. � Em. Zugfz. Ausbildung) über praktischen Unterricht

� Kfz mit 3 Rädern + hz. Gm. beider Fz.<3.500 kg (behördliche Eintragung)

� Kraftwagen, max. 8 Sitzplätze leichter Anhänger 21 Jahre Vorbesitz B; max. 0,1 ‰
hz. Gm. > 3.500 kg (Berufskraft- beschränkt auf 5 Jahre –

� Sonderkraftfahrzeuge fahrer oder gesundheitliche Eignung;
� unbesetzte Omnibusse C1 bis 21 J.) Berufskraftfahrerqualifikation ab 10.09.09

� Kraftwagen der Klasse C leichter Anhänger 18 Jahre Vorbesitz B
max. 7.500 kg hz. Gm.

� Kraftwagen mit mehr als leichter Anhänger 21 Jahre Vorbesitz B;  Erste-Hilfe-Kurs-Spezial;
8 Sitzplätzen außer Lenker 5 Jahre beschränkt – gesundheitliche

� Sonderkraftfahrzeuge Eignung; Alkoholverbot max. 0,1 ‰
Berufskraftfahrerqualifikation ab 10.09.08

� Kraftwagen der Klasse B, mit denen andere Anhänger als der 18 Jahre
Klasse B gezogen werden

� Kraftwagen der Klasse C, mit denen andere als leichte Anhänger 21 Jahre Vorbesitz B;  beschränkt 5 Jahre
gezogen werden (Berufskraft- gesundheitliche Eignung;

fahrer oder Alkoholverbot max. 0,1 ‰
C1 bis 21 J.) Berufskraftfahrerqualifikation ab 10.09.09

� Kraftwagen der Unterklasse C1, mit denen andere als 18 Jahre Vorbesitz B
leichte Anhänger gezogen werden, sofern: 
hz. Gm. des Anhängers � Eigenmasse des Zugfahrzeuges 
Summe beider hz. Gm. � 12.000 kg

� Kraftwagen der Klasse D, mit denen andere als leichte Anhänger 21 Jahre Vorbesitz B; Erste-Hilfe-Kurs-Spezial;
gezogen werden 5 Jahre beschränkt – gesundheitliche

Eignung; Alkoholverbot max. 0,1 ‰
Berufskraftfahrerqualifikation ab 10.09.08

� Zugmaschinen (50 km/h) alle Anhänger 16 Jahre mit 16 Jahren unter bestimmten
� Motorkarren (50 km/h) alle Anhänger Voraussetzungen;
� selbstf. Arbeitsmaschinen (50 km/h) Anhänger bis 3.500 kg hz. Gm. nur gültig in Österreich
� landwirtschaftliche selbstfahrende Alkoholverbot max. 0,1 ‰

Arbeitsmaschinen (50 km/h) alle Anhänger (16 bis 20 Jahre)
� Transportkarren (50 km/h) keine Anhänger
� Einachszugmaschinen (25 km/h) keine Anhänger
� Sonderkraftfahrzeuge Anhänger bis 3.500 kg hz. Gm.
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